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notiert
Von Peter P/ruterKnecm

Ich bin Vorstandsmitglied des «Ver-

eins für Alterswohnungen Oberrohr-
dorf», dem die Gemeindeversammlung
ein Grundstück von 3600 nU an idealer
Lage schenkte. Als Vertreter der Senio-
ren konnte ich im vergangenen Herbst
die Gründung einer «Senioren-Begleit-
Gruppe» (oder «SBG») anregen. Als de-

ren Obmann durfte ich je zwei lebens-
erfahrene und selbständige Frauen und
Männer im AHV-Alter als Mitglieder
vorschlagen. Die SBG hat das Recht
und die Pflicht, das Bauvorhaben (mit
voraussichtlich je 10 Eigentums- und
Mietwohnungen zu 21/2 oder 3% Zim-
mern) kritisch zu begleiten, und besitzt
«volle Mitsprache bei der Diskussion
über das gewählte Projekt».

Dieses offizielle Mitspracherecht
und auch die Begleitung des Bauvorha-
bens bei der Detailplanung und Aus-

führung, beim Gespräch mit Kauf-In-
teressenten oder Mietern, beim Aufbau
der Selbstverwaltung des Gemein-
Schaftslebens der Bewohner ist leider
noch keineswegs üblich. Auch die Emp-
fehlung im bundesrätlichen Bericht
«Altersfragen in der Schweiz» von 1995,
«die Senioren bei der Ausarbeitung von
Projekten, die sie betreffen, vermehrt
zu Rate zu ziehen» (S. 386), wurde wohl
kaum zur Kenntnis genommen.

Vom Kanton Aargau meinte die kan-
tonale Stelle: «Wir hörten noch nie,
dass Senioren offiziell zur Planung von
Altersunterkünften beigezogen wur-
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den.» Auch beim Bundesamt für Sozi-

alversicherung kennt man kaum kon-
krete Beispiele von institutioneller Mit-
spräche. In der Zeitlupe vom April 1995
wurde gefragt: «Haben die Alten etwas

zu sagen?» Das Ergebnis war mager.
Nur aus Muri BE, Dietikon und Thalwil
wurden Gremien von Älteren erwähnt,
die bei einem Altersleitbild mitwirken
durften. Aus anderen Gemeinden hiess

es: «Wir wurden nicht gefragt» oder
«Ohne die Alten».

Wir nahmen die Sache an die Hand,
besuchten vier moderne Wohnanla-
gen, hielten 43 architektonische Lö-

sungen fotografisch fest, vorbildliche,
aber auch schlechte Beispiele. Wir
mussten feststellen, dass Alterswoh-
nungen von Politikern und Architek-
ten noch oft als Selbstverwirklichungs-
und Prestigeobjekte betrachtet werden.
Jedenfalls sahen wir fast unglaubliche
Fehlleistungen wie ausschliesslich Ba-

dewannen oder Backöfen auf Kopf-
höhe usw.

Mich würde sehr interessieren, wo
Senioren offiziell zur Mitsprache beige-

zogen wurden!

Vo etwa vier Jahren schlug Vasos,
die «Vereinigung aktiver Seniorenorga-
nisationen der Schweiz», den Bundes-
bahnen vor, Reisen von Grosseltern mit
Enkeln zu verbilligen ähnlich wie bei
Bahnreisen mit der Familienkarte.
Nach umfassender Prüfung wurde jetzt
folgende Meldung publiziert: «SBB-

Kindertageskarte: Seit dem 1. Mai kön-
nen Besitzer eines General- oder Halb-
taxabonnements eine Tageskarte für
Kinder von 6 bis 16 Jahren lösen. Sie

kostet 15 Franken für die 2. Klasse bzw.
30 Franken für die 1. Klasse. Mit der

neuen Karte können auch Grosseltern
mit ihren Enkelkindern reisen. Ein
Abo-Inhaber kann maximal vier Kin-
der auf seine Reise mitnehmen.»

Soweit die Meldung. Die Lösung ist
nicht so grosszügig wie jene mit der Fa-

milienkarte, aber angesichts der roten
Zahlen unserer Bahnen wird man da-

mit leben können. Einen Fortschritt
bringt sie immerhin!

^^ele Senioren können ein garstig
Lied singen über ihre Krankenkassen-
Rechnungen, die viel schneller steigen
als die Lebenskosten und viele gezwun-
gen hat, ihre sündenteure Privat- oder

Halbprivatversicherung aufzugeben,
nach Franziska Frey-Wettstein, Präsi-

dentin von Pro Senectute Kanton
Zürich, «eine unhaltbare Ungerechtig-
keit». Vor allem auch, weil jetzt die
Kassen die Leistungen im Pflegeheim-
und Spitexbereich kürzen wollen. Lei-
der spricht niemand von einer Spar-
massnahme, die sich in Deutschland
bewährte:

Junge Ärzte bekommen seit Jahren
keine Praxisbewilligung mehr ohne
behördliche Erlaubnis. Sinnvoller als

dieses Hindernis nach der kostspieligen
Ausbildung erschiene mir freilich der
Numerus clausus, die Zulassungsbe-
schränkung vor dem Studienbeginn.
Wenn von den jährlich über 300 aus-

gebildeten Ärzten nur 200 eine neue
Praxis eröffnen und jede Praxis eine
halbe Million Umsatz erzielen würde,
so sind das 100 Millionen Franken jähr-
lieh. Können wir uns diese Art von
«Freier Marktwirtschaft» noch länger
leisten wie zum Beispiel auch die un-
sinnige Anschaffung millionenteurer
MRI-Diagnosegeräte in bald jeder
Kleinstadt?

Normalverbraucher können schlicht
nicht mehr verstehen, warum bei sin-
kendem Einkommen die medizini-
sehen Leistungen jedesJahr um 10 Pro-

zent steigen sollen. Gerne würden Sie

und ich uns dieses «Naturgesetz» wohl
einmal erklären lassen.

Dos Wort zwm Mitnehmen

G/aube /st der Roge/,

we/cher s/'ngt, wenn die Nacht
noch dun/re/ /st.

Rab/ndranath 7agore
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